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Kunststoffrecycling in der Schweiz, Stand der 
Dinge und Perspektiven 7 wichtige Facts 
und ein high light



Die Zahlen

Verbrauch und Verwertung von Kunststoffen in der Schweiz

Ø Der Kunststoffverbrauch in der Schweiz beträgt 800’000 Tonnen; dies gemäss dem 
Kunststoffverband

Ø Gemäss BAFU fallen jährlich total 790’000 Tonnen Kunststoffabfall an

Ø Rund 180’000 Tonnen beträgt das Potential Kunststoffabfälle inclusive 
Getränkekartons im Bereich Haushaltungen 

Ø Und der Rest der rund 600’000 Tonnen ist der wesentlich grössere Anteil aus dem 
den Bereichen Bau, Industrie und Gewerbe 

Ø Davon sind rund 350’000 Tonnen Kunststoffverpackungsabfall gemäss BAFU



Low hanging Fruits

Wir holen das Potential der (zusätzlichen) Ressourcen aus dem Abfall
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Systeme / Logistik

Logistik und Sammelsysteme sind vorhanden
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Die Systeme funktionieren

Sammlung von 
Haushaltskunststoffen
- In mehr als 970 Gemeinden
- In 23 Kantonen und dem FL
- Über 11’500 to Sammelmenge (2024)
- 57% der Schweizer Bevölkerung

kann Plastik sammeln
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Die Messgrösse CO2

Der VSPR sammelte 2024 insgesamt über 11’500 to Haushaltkunststoffe

Wenn diese als Recyclate für neue Produkte oder als Ersatzbrennstoffe genutzt 

werden, können riesige Mengen an CO2 eingespart werden. 11’500 to Kunststoffabfall 

nicht verbrennen spart 32’545 to CO2 (Faktor 2.83 Tonnen CO2eq) – dies entspricht 

einer Autofahrt von 95’992’361 km.
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Verpackungsverordnung

Worum geht es?
Ø Totalrevision der Verordnung über Getränkeverpackungen (VGV, SR 814.621)
Ø Aus der Getränkeverpackungsverordnung wird eine allgemeine Verpackungsverordnung
Ø Vernehmlassung läuft bis 16. Oktober

Hintergrund:

• Stärkung Kreislaufwirtschaft
• Verpackungsverordnung EU ab 2025 – Handelshemmnisse abbauen
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Verpackungsverordnung im Allgemeinen

Im Vordergrund stehen:

Art. 2 a. Verpackungen und Verpackungsbestandteile: 

„aus beliebigen Materialien
hergestellte Produkte zur Aufnahme, zum Schutz, zur Handhabung, zur Lieferung oder Darbietung von Waren“



Verpackungsverordnung

Welche Arten von Verpackungen sind betroffen:

Ø Allgemeine Anforderungen an alle Verpackungen
• z.B. Karton, Spanngurte, Kantenschutz, Trommeln, Holzrahmen

Ø Zusätzliche Anforderungen an Einwegverpackungen aus Kunststoff (sowie Glas und 
Getränkeverpackungen)
• z.B. Schutzkappen, Folien, Umreifungsbänder 

Ø Manche Hilfsmittel für Transport sind ausgenommen (erwähnt sind nur Paletten und 
Container, keine weiteren)



Verpackungsverordnung/Kommentare
Ø Die Lösungen und Vorgaben sind vom Detailhandel inspiriert und berücksichtigen spezielle 

Rahmenbedingungen in anderen Bereichen zu wenig oder überhaupt nicht: 

• Baustellen
• Synergien mit Kunststoffprodukten Beispiele Rohre, Fenster



Verpackungsverordnung

Schlussbestimmungen und Vollzug:

Ø Vollzug bei Kantonen (Art. 24)

Ø Tritt 2027 in Kraft, ausser Art. 4 (Rücknahmepflicht Einwegverpackungen aus Kunststoff) ab 
2028, und Art. 21 (Mitteilungspflicht übrige Einwegverpackungen) ab 2029



Verpackungsverordnung
Zusammenfassung



Sammlung von Kunststoffen z.B. aus dem Bau

Ø Verband EPS Swiss und VSPR nutzen Synergien
Ø Recyclingaktivitäten im Baubereich ausbauen in Zusammenarbeit mit dem VKR 

(Verband Kunststoff-Rohre und Rohrleitungsteile). Weitere Fraktionen sind im 
Aufbau (Fenster, Dachbahnen….)

Weitere wichtige Fraktionen/VSPR in 
eigener Sache
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Verband Schweizer Plastic Recycler
Zwizachstrasse 26
9602 Bazenheid
Tel: 077 423 06 16
info@plasticrecycler.ch


